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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Abschnitt I Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Waren, die zwischen Österreich und den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union im Rahmen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs 
verbracht werden, und Waren, die über die Zollgrenze der Europäischen Union in 
das statistische Erhebungsgebiet eingeführt oder aus diesem ausgeführt werden, 
sind für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik anzumelden. Das statistische 
Erhebungsgebiet für Ein- und Ausfuhren entspricht dem zollrechtlichen 
Anwendungsgebiet gemäß § 3 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 659/1994. 

§ 1. (1) Waren, die zwischen Österreich und den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union verbracht werden, und Waren, die über die Zollgrenze der 
Europäischen Union in das statistische Erhebungsgebiet eingeführt oder aus 
diesem ausgeführt werden, sind für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik 
anzumelden. Das statistische Erhebungsgebiet für Ein- und Ausfuhren entspricht 
dem zollrechtlichen Anwendungsgebiet gemäß § 3 des Zollrechts-
Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994. 

(2) Unter Bedachtnahme auf unmittelbar anwendbares Recht der 
Europäischen Union hat zur Erleichterung des Warenverkehrs und im Interesse 
der Verwaltungsvereinfachung 

(2) Unter Bedachtnahme auf unmittelbar anwendbares Recht der 
Europäischen Union hat zur Erleichterung des Warenverkehrs und im Interesse 
der Verwaltungsvereinfachung 

 1. entweder die Bundesanstalt Statistik Österreich auf Antrag durch 
Bescheid oder, 

 1. entweder die Bundesanstalt Statistik Österreich auf Antrag durch 
Bescheid oder, 

 2. wenn die Voraussetzungen für alle Anmeldepflichtigen gleichermaßen 
gegeben sind, der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch 
Verordnung 

 2. wenn die Voraussetzungen für alle Anmeldepflichtigen gleichermaßen 
gegeben sind, der Bundesminister oder die Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort durch Verordnung 

Befreiungen von der handelsstatistischen Anmeldung festzulegen, die 
handelsstatistische Anmeldung in anderer Weise als durch die Übergabe des 
handelsstatistischen Anmeldeformulars zuzulassen oder die unmittelbare 
Anmeldung bei der Bundesanstalt Statistik Österreich zu bewilligen. Die von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich erteilte Bewilligung hat auch Vorschreibungen 
über die Art des Datenträgers sowie seine Form und seinen Inhalt zu enthalten. 

Befreiungen von der handelsstatistischen Anmeldung festzulegen, die 
handelsstatistische Anmeldung in anderer Weise als durch die Übergabe des 
handelsstatistischen Anmeldeformulars zuzulassen oder die unmittelbare 
Anmeldung bei der Bundesanstalt Statistik Österreich zu bewilligen. Die von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich erteilte Bewilligung hat auch Vorschreibungen 
über die Art des Datenträgers sowie seine Form und seinen Inhalt zu enthalten. 

(3) ... (3) ... 

(4) Besondere Waren oder Warenbewegungen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 638/2004 über die Gemeinschaftsstatistiken des Warenverkehrs zwischen 
Mitgliedstaaten, ABl. Nr. L 102 vom 07.04.2004 S. 1, sind auch dann Gegenstand 
der handelsstatistischen Anmeldung, wenn sie nicht unter die in Abs. 1 genannten 
Warenbewegungen fallen. In diesem Fall obliegt die Verpflichtung zur Abgabe 

(4) Bestimmte Waren oder Warenbewegungen gemäß Art. 12 Abs. 1 lit. b 
und Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische 
Unternehmensstatistiken, zur Aufhebung von zehn Rechtsakten im Bereich 
Unternehmensstatistiken, ABl. Nr. L 327 vom 17.12.2019, S. 1, sind auch dann 
Gegenstand der handelsstatistischen Anmeldung, wenn sie nicht unter die in 
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der handelsstatistischen Anmeldung jeder im statistischen Erhebungsgebiet 
ansässigen natürlichen oder juristischen Person, die an der entsprechenden 
Warenbewegung beteiligt ist. 

Abs. 1 genannten Warenbewegungen fallen. In diesem Fall obliegt die 
Verpflichtung zur Abgabe der handelsstatistischen Anmeldung jeder im 
statistischen Erhebungsgebiet ansässigen natürlichen oder juristischen Person, die 
an der entsprechenden Warenbewegung beteiligt ist. 

(5) ... (5) ... 

§ 2. (1) Die handelsstatistische Anmeldung hat, soweit nach § 1 Abs. 2 bis 4 
nichts anderes bestimmt ist, mit einem handelsstatistischen Anmeldeformular zu 
erfolgen, das alle für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik erforderlichen 
Daten zu enthalten hat. 

§ 2. (1) Die handelsstatistische Anmeldung hat, soweit nach § 1 Abs. 2 bis 4 
nichts anderes bestimmt ist, mit der elektronischen handelsstatistischen 
Anmeldung zu erfolgen, die alle für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik 
erforderlichen Daten zu enthalten hat. 

(2) Zur Ergänzung oder Berichtigung der amtlichen Handelsstatistik haben 
alle Anmeldepflichtigen der Bundesanstalt Statistik Österreich über Aufforderung 
alle Auskünfte zu erteilen und alle Belege vorzulegen, die für eine Verarbeitung 
der handelsstatistischen Anmeldeformulare erforderlich sind. 

(2) Zur Ergänzung oder Berichtigung der amtlichen Handelsstatistik haben 
alle Anmeldepflichtigen der Bundesanstalt Statistik Österreich über Aufforderung 
alle Auskünfte zu erteilen und alle Belege vorzulegen, die für eine Verarbeitung 
der handelsstatistischen Anmeldungen erforderlich sind. 

§ 3. Vorbehaltlich entgegenstehenden unmittelbar anwendbaren Rechts der 
Europäischen Union unterliegen alle handelsstatistischen Angaben der 
Geheimhaltungspflicht im Sinne des § 17 des Bundesstatistikgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 163/1999, in der geltenden Fassung. Diese Angaben dürfen jedoch 
anderen Behörden oder Ämtern bekanntgegeben werden, soweit dies zur 
Einleitung oder Durchführung eines Strafverfahrens erforderlich ist. 

§ 3. Vorbehaltlich entgegenstehenden unmittelbar anwendbaren Rechts der 
Europäischen Union unterliegen alle handelsstatistischen Angaben der 
Geheimhaltungspflicht im Sinne des § 17 des Bundesstatistikgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 163/1999. Diese Angaben dürfen jedoch anderen Behörden oder 
Ämtern bekanntgegeben werden, soweit dies zur Einleitung oder Durchführung 
eines Strafverfahrens erforderlich ist. 

Abschnitt II Abschnitt II 

Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und den anderen 
Mitgliedstaaten 

Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und den anderen 
Mitgliedstaaten 

§ 5. Unbeschadet des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 638/2004, hat 
der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unter Bedachtnahme auf die 
Aussagekraft der Statistik sowie die Sparsamkeit der Verwaltung durch 
Verordnung festzulegen, welche der in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 638/2004 genannten Daten zu erheben sind. 

§ 5. Unbeschadet des Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2152 und 
der Durchführungsbestimmungen gemäß dieser Verordnung zum Warenverkehr 
innerhalb der Europäischen Union hat der Bundesminister oder die 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort unter 
Bedachtnahme auf die Aussagekraft der Statistik sowie die Sparsamkeit der 
Verwaltung durch Verordnung festzulegen, welche der in diesen Bestimmungen 
als optional genannten Daten zu erheben sind. 

§ 8. Für die handelsstatistische Anmeldung sind nachstehende statistische 
Verfahren zu unterscheiden: 

entfällt 

 a) die endgültige Versendung;  
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 b) die vorübergehende Versendung zur wirtschaftlichen Lohnveredelung;  

 c) die Wiederversendung nach wirtschaftlicher Lohnveredelung;  

 d) der endgültige Eingang;  

 e) der vorübergehende Eingang zur wirtschaftlichen Lohnveredelung;  

 f) der Wiedereingang nach wirtschaftlicher Lohnveredelung.“  

§ 9. (1) Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den 
handelsstatistischen Anmeldeformularen ist der zur handelsstatistischen 
Anmeldung Verpflichtete verantwortlich. Tritt für einen Unternehmer ein 
Fiskalvertreter gemäß § 27 des Umsatzsteuergesetzes 1994 – UStG 1994, BGBl. 
Nr. 663/1994, in der geltenden Fassung, auf, so ist dieser zur handelsstatistischen 
Anmeldung verpflichtet. 

§ 9. (1) Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den 
handelsstatistischen Anmeldungen ist der zur handelsstatistischen Anmeldung 
Verpflichtete verantwortlich. Tritt für einen Unternehmer ein Fiskalvertreter 
gemäß § 27 des Umsatzsteuergesetzes 1994 – UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994 
auf, so ist dieser zur handelsstatistischen Anmeldung verpflichtet. 

(2) Die richtig und vollständig ausgefüllten handelsstatistischen 
Anmeldeformulare sind der Bundesanstalt Statistik Österreich spätestens bis zum 
10. Arbeitstag des dem Berichtsmonat folgenden Monats zu übermitteln. 

(2) Die richtig und vollständig ausgefüllten handelsstatistischen 
Anmeldungen sind der Bundesanstalt Statistik Österreich spätestens bis zum 10. 
Arbeitstag des dem Berichtsmonat folgenden Monats zu übermitteln. 

§ 11. (1) ... § 11. (1) ... 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit bestimmt zur Festlegung 
der von der Europäischen Union im Bereich der Statistik des Warenverkehrs 
angeordneten Grenzwerte durch Verordnung statistische Schwellen. Für die 
Ermittlung dieser Schwellen sind primär die von den Unternehmen angemeldeten 
außenhandelsstatistischen Daten heranzuziehen. Liegen solche nicht vor oder 
bedürfen sie einer Überprüfung, so sind zusätzlich die Umsatzsteueranmeldungen 
der Unternehmen heranzuziehen. 

(2) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort bestimmt zur Festlegung der von der Europäischen Union im 
Bereich der Statistik des Warenverkehrs angeordneten Grenzwerte durch 
Verordnung statistische Schwellen. Für die Ermittlung dieser Schwellen sind 
primär die von den Unternehmen angemeldeten außenhandelsstatistischen Daten 
heranzuziehen. Liegen solche nicht vor oder bedürfen sie einer Überprüfung, so 
sind zusätzlich die Umsatzsteueranmeldungen der Unternehmen heranzuziehen. 

§ 12. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat der Bundesanstalt Statistik 
Österreich monatlich die Verzeichnisse der Umsatzsteuerpflichtigen, die während 
des betreffenden Zeitraumes eine Lieferung an andere Mitgliedstaaten gemeldet 
haben, zu übermitteln. 

§ 12. (1) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Finanzen hat der 
Bundesanstalt Statistik Österreich monatlich die Verzeichnisse der 
Umsatzsteuerpflichtigen, die während des betreffenden Zeitraumes eine 
Lieferung an andere Mitgliedstaaten gemeldet haben, zu übermitteln. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat der Bundesanstalt Statistik 
Österreich darüberhinaus regelmäßig die auf Grund der zusammenfassenden 
Meldung in den einzelnen Mitgliedstaaten ermittelten Bemessungsgrundlagen 
nach Ländern sowie nach den auf österreichischer Seite beteiligten 
Umsatzsteuerpflichtigen bzw. institutionell Nichtumsatzsteuerpflichtigen 
gegliedert zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Finanzen hat der 
Bundesanstalt Statistik Österreich darüberhinaus regelmäßig die auf Grund der 
zusammenfassenden Meldung in den einzelnen Mitgliedstaaten ermittelten 
Bemessungsgrundlagen nach Ländern sowie nach den auf österreichischer Seite 
beteiligten Umsatzsteuerpflichtigen bzw. institutionell 
Nichtumsatzsteuerpflichtigen gegliedert zur Verfügung zu stellen. 
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(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

Abschnitt III Abschnitt III 

Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und Drittstaaten Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und Drittstaaten 

§ 21. (1) Die ausgefüllten handelsstatistischen Anmeldeformulare sind von 
den Zollstellen unmittelbar der Bundesanstalt Statistik Österreich zu übermitteln, 
sofern die notwendigen Daten nicht mittels automationsunterstützt auswertbarer 
Datenträger oder im Rahmen eines Datenverbundes der Bundesanstalt Statistik 
Österreich bekanntgegeben werden. 

§ 21. (1) Die ausgefüllten handelsstatistischen Anmeldungen sind von den 
Zollstellen unmittelbar der Bundesanstalt Statistik Österreich zu übermitteln, 
sofern die notwendigen Daten nicht mittels automationsunterstützt auswertbarer 
Datenträger oder im Rahmen eines Datenverbundes der Bundesanstalt Statistik 
Österreich bekanntgegeben werden. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

(5) Der Bundesminister für Finanzen hat der Bundesanstalt Statistik 
Österreich für die Aktualisierung des Registers über die in Abs. 1 genannten 
Marktteilnehmer mit Drittstaaten monatlich die in Abs. 4 lit. a bis d sowie f 
angeführten Merkmale automationsunterstützt zu übermitteln. 

(5) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Finanzen hat der 
Bundesanstalt Statistik Österreich für die Aktualisierung des Registers über die in 
Abs. 1 genannten Marktteilnehmer mit Drittstaaten monatlich die in Abs. 4 lit. a 
bis d sowie f angeführten Merkmale automationsunterstützt zu übermitteln. 

Abschnitt IV Abschnitt IV 

Straf-, Inkrafttretens- und Schlußbestimmungen Straf-, Inkrafttretens- und Schlußbestimmungen 

§ 23. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis 1 090 € zu bestrafen, wer der Auskunftspflicht nach diesem 
Bundesgesetz durch Verweigerung der Auskunft trotz mehrmaliger Aufforderung 
nicht nachkommt oder wissentlich entgegen zur Verfügung stehender 
Informationen unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht. 

§ 23. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis 1700 € zu bestrafen, wer der Auskunftspflicht nach diesem 
Bundesgesetz durch Verweigerung der Auskunft trotz mehrmaliger Aufforderung 
nicht nachkommt oder wissentlich entgegen zur Verfügung stehender 
Informationen unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben macht. 

(2) ... (2) ... 

§ 25. (1) Mit der Vollziehung des § 1 dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 

§ 25. (1) Mit der Vollziehung des § 1 dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister oder die Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort betraut. 

(2) Soweit ein Einschreiten des Zollamtes Österreich oder eine Mitwirkung 
der Finanzämter vorgesehen ist, ist mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 

(2) Soweit ein Einschreiten des Zollamtes Österreich oder eine Mitwirkung 
der Finanzämter vorgesehen ist, ist mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
der Bundesminister oder die Bundesministerin für Finanzen betraut. 
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(3) Sofern Waren betroffen sind, für die der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach dem 
Außenhandelsgesetz 1995, BGBl. Nr. 172, zur Erteilung der Aus- oder 
Einfuhrbewilligung zuständig ist, ist auch das Einvernehmen mit diesem 
Bundesminister herzustellen. 

(3) Sofern Waren betroffen sind, für die der Bundesminister oder die 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus nach dem 
Außenhandelsgesetz 1995, BGBl. Nr. 172, zur Erteilung der Aus- oder 
Einfuhrbewilligung zuständig ist, ist auch das Einvernehmen mit diesem 
Bundesminister oder dieser Bundesministerin herzustellen. 

(4) ... (4) ... 

§ 26. (1) bis (5) ... § 26. (1) bis (5) ... 
 

(6) Die §§ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 21, 23 und 25 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit 1.1.2022 in Kraft. § 8 tritt mit 
diesem Tag außer Kraft. 
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